
 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht des Vorstandes zu den Angaben nach den § 289a Abs. 1, § 315a Abs. 1 des 

Handelsgesetzbuchs (HGB) zum 31. Dezember 2017 (Auszug aus dem 

Geschäftsbericht 2017) 
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5. ÜBERNAHMERELEVANTE ANGABEN 

5.1 ZUSAMMENSETZUNG DES GEZEICHNETEN KAPITALS

Zum 31. Dezember 2017 beträgt das Grundkapital EUR 102.028.821,00 eingeteilt in 102.028.821 auf den Inhaber 
lautende, nennwertlose Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 je Aktie. Das 
Grundkapital ist vollständig eingezahlt. Unterschiedliche Aktiengattungen bestehen nicht. Mit allen Aktien 
sind die gleichen Rechte und Pflichten verbunden. Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine 
Stimme. Hiervon ausgenommen sind etwaige von der Gesellschaft gehaltene eigene Aktien, aus denen der 
Gesellschaft keine Rechte zustehen. 
 
5.2 WESENTLICHE BETEILIGUNG VON AKTIONÄREN

Wie am 5. Dezember 2017 veröffentlicht, hält die Julius Baer Group Ltd., Zürich, Schweiz, über ihre Tochter- 
gesellschaften, die Kairos International Sicav, 5,72 % der Stimmrechte der Gesellschaft. 

Wie am 30. November 2017 veröffentlicht, hält Herr Prof. Dr. Gerhard Schmidt, über seine Beteiligung an Dritten 
Gesellschaften, der DIC Real Estate Investments GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien sowie der  
DIC OF RE 2 GmbH, 15,13 % der Stimmrechte der Gesellschaft.

Wie am 13. Oktober 2017 veröffentlicht, hält die Government of Singapore Investment Corporation, Singapur, 
über ihre Tochter, die GIC Private Limited, insgesamt 9,25 % der Stimmrechte der Gesellschaft. Die Gesamtzahl 
der Stimmrechte belief sich zum damaligen Zeitpunkt auf 94.611.266. Die der Gesellschaft von der Govern-
ment of Singapore Investment Corporation für den 13. Oktober 2017 mitgeteilte Anzahl von Stimmrechten 
entspräche 8,57 % der Gesamtzahl der Stimmrechte zum 31. Dezember 2017. 

Wie am 24. Mai 2017 veröffentlicht, hält die ADAR Capital Partners Ltd., Grand Cayman, Kaimaninseln, über 
ihre Tochter, die ADAR Macro Fund Ltd., insgesamt 13,72 % der Stimmrechte der Gesellschaft. Die Gesamtzahl 
der Stimmrechte belief sich zum damaligen Zeitpunkt auf 74.175.558. Die der Gesellschaft von der ADAR  
Capital Partners Ltd. für den 24. Mai 2017 mitgeteilte Anzahl von Stimmrechten entspräche 10% der Gesamt-
zahl der Stimmrechte zum 31. Dezember 2017.

Zu beachten ist, dass die zuletzt gemeldete Anzahl an Stimmrechten sich seitdem ohne Entstehen einer 
Meldepflicht gegenüber der Gesellschaft innerhalb der jeweiligen Schwellenwerte geändert haben könnte.

5.3 BESTIMMUNGEN ÜBER ERNENNUNG UND ABBERUFUNG VON MITGLIEDERN DES VORSTANDES UND 

ÜBER ÄNDERUNGEN DER SATZUNG

Vorstandsmitglieder werden nach den Vorschriften des § 84 AktG ernannt und abberufen. Wesentliche er-
gänzende oder abweichende Vorschriften der Satzung oder Geschäftsordnung bestehen nicht. Satzungsän-
derungen erfolgen nach den Vorschriften des Aktiengesetzes. Wesentliche ergänzende oder abweichende 
Vorschriften der Satzung oder Geschäftsordnung bestehen nicht.
 
5.4 BEFUGNISSE DES VORSTANDES ZUR AUSGABE VON NEUEN AKTIEN

Durch Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung vom 22. November 2017 wurde der Vorstand 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 21. November 2022 das Grundkapital der Gesell-
schaft durch Ausgabe von bis zu 20.405.764 neuen Aktien um insgesamt bis zu EUR 20.405.764,00 gegen 
Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017/II). 

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen, wobei unter den für das Genehmigte Kapital 
2017/II dargelegten Voraussetzungen das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann.
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Des Weiteren ist das Grundkapital um bis zu EUR 20.405.764,00 durch Ausgabe von bis zu 20.405.764 neuen 
Aktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/II). Die bedingte Kapitalerhöhung ermöglicht der Gesellschaft 
die Gewährung von Aktien an die Gläubiger etwaiger Wandelschuldverschreibungen oder vergleichbarer 
Instrumente, welche bis zum 21. November 2022 begeben werden können.

Ferner ist das Grundkapital um bis zu EUR 5.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 5.000.000 neuen Aktien 
erhöht (Bedingtes Kapital 2017/III). Die bedingte Kapitalerhöhung dient dem Zweck der Gewährung einer  
Abfindung in Aktien der Gesellschaft an die außenstehenden Aktionäre der WCM Beteiligungs- und Grund- 
besitz- Aktiengesellschaft gemäß den Bestimmungen des mit dieser geschlossenen Beherrschungsvertrages.

Weitere Details des genehmigten Kapitals und des jeweiligen bedingten Kapitals können der Satzung der 
Gesellschaft entnommen werden.

5.5 BEFUGNISSE DES VORSTANDES ZUM ERWERB UND ZUR VERWENDUNG EIGENER AKTIEN

Die Hauptversammlung der TLG IMMOBILIEN AG hat am 25. September 2014 den Vorstand zudem ermäch-
tigt, eigene Aktien bis zu insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden Grund- 
kapitals zu erwerben. Die Ermächtigung gilt bis zum 24. September 2019. Der Erwerb erfolgt unter Wahrung 
des Gleichbehandlungsgrundsatzes nach Wahl des Vorstandes über die Börse oder mittels eines an alle 
Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebotes bzw. einer an alle Aktionäre der Gesellschaft gerichteten 
öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten. 

Der Vorstand wurde ferner ermächtigt, die auf der Grundlage der Erwerbsermächtigung erworbenen Aktien 
– nach Maßgabe weiterer Voraussetzungen – insbesondere wie folgt zu verwenden: (i) zur Einziehung der 
Aktien, (ii) zur Wiederveräußerung über die Börse, (iii) als Bezugsangebot an die Aktionäre, (iv) zur Veräu-
ßerung in anderer Weise als über die Börse oder durch Angebot an alle Aktionäre, wenn die erworbenen 
Aktien gegen Barzahlung zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenpreis nicht wesentlich im Sinne 
des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet.
 
5.6 CHANGE-OF-CONTROL-KLAUSELN UND ENTSCHÄDIGUNGSVEREINBARUNGEN FÜR DEN FALL EINES 

ÜBERNAHMEANGEBOTES

Die wesentlichen Vereinbarungen der TLG IMMOBILIEN AG, die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels 
(Change of Control) stehen, betreffen Finanzierungsvereinbarungen. Wesentliche Finanzierungsverträge der 
TLG IMMOBILIEN AG enthalten die für solche Verträge üblichen Regelungen für den Fall eines Kontroll-
wechsels. Insbesondere beinhalten diese Verträge die Verpflichtung der TLG IMMOBILIEN AG, der Bank den 
Kontrollwechsel anzuzeigen, und die Berechtigung der Darlehensgeber, das Darlehen im Falle eines Kont-
rollwechsels fristlos zu kündigen und fällig zu stellen. 

Die Dienstverträge der Vorstandsmitglieder enthalten ebenfalls Regelungen für den Fall eines Kontrollwech-
sels. Für den Fall der vorzeitigen Beendigung der Tätigkeit aus Anlass eines Kontrollwechsels sind den 
Vorstandsmitgliedern Leistungen zugesagt worden, die den Anforderungen der Ziffer 4.2.3 des Deutschen 
Corporate Governance Kodex durch Einhaltung der dort vorgesehenen Begrenzung des Abfindungs-Caps 
jeweils entsprechen.
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